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§ 294 BAO
 BAO - Bundesabgabenordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 11.01.2026

1. (1)Eine Änderung oder Zurücknahme eines Bescheides, der Begünstigungen, Berechtigungen oder die Befreiung

von Pflichten betrifft, durch die Abgabenbehörde ist - soweit nicht Widerruf oder Bedingungen vorbehalten sind -

nur zulässig,

1. a)wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse geändert haben, die für die Erlassung des Bescheides

maßgebend gewesen sind, oder

2. b)wenn das Vorhandensein dieser Verhältnisse auf Grund unrichtiger oder irreführender Angaben zu

Unrecht angenommen worden ist.

2. (2)Die Änderung oder Zurücknahme kann ohne Zustimmung der betroffenen Parteien mit rückwirkender Kraft

nur ausgesprochen werden, wenn der Bescheid durch wissentlich unwahre Angaben oder durch eine strafbare

Handlung herbeigeführt worden ist.

3. (3)Die Bestimmungen der Abgabenvorschriften über die Änderung und den Widerruf von Bescheiden der im

Abs. 1 bezeichneten Art bleiben unberührt.

4. (4)Die Entscheidung über Änderungen und Zurücknahmen nach Abs. 1 und 2 steht der Abgabenbehörde zu, die

für die Erlassung des zu ändernden bzw. zurückzunehmenden Bescheides zuständig war oder vor Übergang der

Zuständigkeit als Folge einer Bescheidbeschwerde oder einer Säumnisbeschwerde (§ 284 Abs. 3) zuständig

gewesen wäre. Ist die diesbezügliche Zuständigkeit auf eine andere Abgabenbehörde übergegangen, so steht die

Entscheidung der zuletzt zuständig gewordenen Abgabenbehörde zu.
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